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Beitragsordnung des Imkerverein Pirna und Umgebung e.V. 
Gültig ab 23.01.2025 

 

1. Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern einen Jahresbeitrag. Der Beitrag gilt so lange, bis die Mitgliederversammlung 

einen neuen Beitrag festlegt.  

2. Mitglieder, die im Laufe des Jahres in den Verein eintreten, zahlen den vollen Jahresbeitrag, beim Erlöschen der 

Vereinsmitgliedschaft werden keine Beiträge zurückgezahlt.  

3. Bei der Aufnahme in den Verein wird eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro fällig. Bei Antragstellern unter 18 Jahren 

entfällt die Aufnahmegebühr. 

4. Die Höhe des Jahresbeitrags wurde auf der Mitgliederversammlung festgelegt. Er beträgt für das Jahr 2025:  

Mitglieder über 18 Jahren           
Jahresbeitrag           49,00 €/Jahr 
enthält: Grundbeitrag des Verband Bayerischer Bienenzüchter    11,00 € 

enthält: Grundbeitrag für die Unfall und Haftpflichtversicherung    04,00 € 

Mitglieder unter 18 Jahren  
(natürliche Person inkl. Anrecht einer Imkerversicherung)      5,00 € /Jahr  
Familienmitgliedschaft  
(2 Erw. + Kinder unter 18 Jahren)         64,00 €/Jahr  
Juristische Personen (ohne Anrecht einer Imkerversicherung)     100,00 €/Jahr  
Passive Mitglieder  
(ohne Mitgliedschaft im NIB und ohne Anrecht einer Imkerversicherung)    40,00 € /Jahr 
 

5. Der Jahresbeitrag wird am 01. Januar für das laufende Jahr fällig und wird für neue Mitglieder ab 2025 im SEPA-

Lastschriftverfahren eingezogen.  

6. Beim zweimaligen Versäumnis einer Zahlung der offenen Mitgliedsrechnung wird für Mitglieder die Abgabe eines SEPA 

- Mandates verpflichtend. (Bearbeitungsgebühr siehe Punkt 7) 

7. Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrags erfolgt nach 2 Wochen Zahlungsverzug eine Mahnung mit einer 

Bearbeitungsgebühr von 5 Euro. Nach 4 Wochen Zahlungsverzug erfolgt eine 2. Mahnung mit einer weiteren 

Bearbeitungsgebühr von 10 Euro. Bei erneuter Nichtzahlung erfolgt der satzungsgemäße Ausschluss aus dem Verein.  

8. Imkerversicherung: Mit der Mitgliedschaft in dem Verein haben die angeschlossenen aktiven Mitglieder als Imker/-

innen die Möglichkeit ihre Bienenhaltung und ihr Inventar zu versichern. Hierbei entfällt die Grundhaftpflicht in Höhe von 

4,00€ da diese bereits in der Global Imkerversicherung enthalten ist. Die Versicherungsbedingungen sind beim Vorstand 

zu erfragen.  

                 Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 23.01.2025 


